
 
 
 

BEITRAGSORDNUNG 
 

Die Mitgliederversammlung des „ECE Eisenbahnclub Euskirchen e.V.“ hat  
am 2.03.2020 folgende Beitragsänderung beschlossen. 
 
 

§ 1 
 

Der Verein erhebt zur Bestreitung seiner Kosten einen Mitgliedsbeitrag. 
 

§ 2 
 

 Alle Mitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag.  
 

§ 3 
        
3a Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Erwachsene ab dem vollendeten 18. Lebensjahr
 120,00 €. 
 
3b Der Mitgliedsbeitrag für Familien und Lebensgemeinschaften einschließlich deren
 Kinder bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres bzw. bis zum Abschluss der  
 Ausbildung, aber maximal bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres beträgt 130,00 €. 

Nach Wegfall der Gründe für eine Familienmitgliedschaft ändert sich die 
Familienmitgliedschaft automatisch in eine Mitgliedschaft für Erwachsene. 

 
3c Der Mitgliedsbeitrag für Jugendliche bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres 
 sowie für Schüler, Auszubildende, Wehrpflichtige und Studenten, bis maximal zur 

Vollendung ihres 25. Lebensjahres beträgt 60,00 €. Nach der Ausbildung oder dem 
Überschreiten der Altersgrenze ändert sich die Mitgliedschaft automatisch in eine 
Mitgliedschaft für Erwachsene. 

 
3d Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 
 
3e In sozialen Härtefällen hat der Vorstand das Recht, nach seinem Ermessen über die 
 Höhe des Mitgliedsbeitrages zu entscheiden. 
 

§ 4 
 
 Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils im 1. Quartal des Kalenderjahres bis spätestens  
 zum 31. März unaufgefordert zu zahlen. 
 

§ 5 
 

5a Bei Eintritt in den Verein durch die Unterzeichnung des Aufnahme-Antrages ist  
eine einmalige Aufnahmegebühr von 20,00 € zu zahlen. 

 
5b Die Aufnahmegebühr ist spätestens mit dem ersten Beitrag fällig.  
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§ 6 
 

Eingezahlte Beiträge werden bei freiwilligem oder bei unfreiwilligem Ausscheiden 
nicht zurückerstattet. 

 
 

§ 7 
 

 Ein Mitglied, dass trotz schriftlicher Zahlungsaufforderung mit seinem Jahresbeitrag 
 im Rückstand ist, kann vom Vorstand ausgeschlossen werden. 
 
 

Die überarbeitete Beitragsordung ersetzt die Beitragsordnung vom 23.03.2019 und tritt 

am 01.01.2020 in Kraft. 
 
 
Euskirchen, den 2.03.2020 
 
Der Vorstand 
 
 

 
 
 
 


